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1. ABSCHNITT 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
§ 1 

Ziele und Abgrenzung 
 

 
  (1) Ziel dieses Landesgesetzes ist: 
  1. die nachhaltige Sicherung einer leistungsfähig en und 
umweltverträglichen Almwirtschaft; 
 
  2. die planmäßige Entwicklung der Almen als wertv oller Lebens-, 
Natur-, Wirtschafts-, Erholungs- und Kulturraum; 
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  3. die geordnete Neuaufforstung von Grundflächen (Grundstücke und 
Grundstücksteile) zur Wahrung des öffentlichen Inte resses an der 
Raumordnung; 
 
  4. der Schutz der landwirtschaftlichen Kulturfläc hen in 
Oberösterreich. 
  (2) Soweit durch Bestimmungen dieses Landesgesetz es der 
Zuständigkeitsbereich des Bundes, insbesondere im B ereich des 
Forstwesens und der Bodenreform, berührt wird, sind  sie so 
auszulegen, dass sich keine über die Zuständigkeit des Landes 

hinausgehende rechtliche Wirkung ergibt. 

 

 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
  Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeuten: 
 
  1. Almen: die in den alpinen Regionen der Bezirke  Gmunden, 
Kirchdorf an der Krems, Steyr-Land und Vöcklabruck gelegenen 
Grundflächen, die sich 
  a) wegen ihrer Entfernung zum Heimgut und zur Sie dlungszone und 
  b) wegen ihrer Höhenlage und der dadurch verkürzt en 
 
Vegetationsperiode zur weidewirtschaftlichen Nutzun g eignen; 
  zu den Almen gehören auch die für die Almbewirtsc haftung 
erforderlichen sonstigen Grundflächen, Gebäude und anderen Anlagen; 
 
  2. Einforstungsalmen: Almen, auf denen ein Weider echt nach dem 
Wald- und Weideservitutenlandesgesetz, LGBl.Nr. 2/1 953, besteht; 
 
  3. Neuaufforstung: 
 

a)  die Durchführung von Neuaufforstungen mit forstlich em Bewuchs 
 

(§ 1 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975, BGBl.Nr. 440, z uletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 419/1996), ausgenom men die Pflanzung 
von Windschutzanlagen (§ 2 Abs. 3 des Forstgesetzes  1975), 
 
  b) die Nutzung von Flächen im Kurzumtrieb (Energi eholzflächen), 
  c) die Anlegung von Christbaumkulturen oder 
  d) die Duldung des natürlichen Anflugs von forstl ichem Bewuchs 
(Naturverjüngung) 
 
  ab einer bestockten Grundfläche von 1.000 m2 und einer 
durchschnittlichen Breite von zehn Metern. Dabei si nd angrenzende 
Waldflächen im Sinn des § 9 Z. 1 und 2 oder Auffors tungsflächen 

unabhängig von ihrer Größe und Breite einzurechnen.  

 

 

2. ABSCHNITT 
ALMSCHUTZ UND ALMENTWICKLUNG 

 
§ 3 

Grundsätze des Almschutzes und der Almentwicklung 
 
 
  (1) Die Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Almen haben 
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insbesondere folgende Ziele: 
 
  1. Almen, insbesondere die für die Almbewirtschaf tung 
erforderlichen Weideflächen, sind als solche zu erh alten und im Sinn 
einer zeitgemäßen Almwirtschaft zu entwickeln; 
 
  2. Almen sind so zu behandeln, dass ihre Nutz-, E rholungs-, 
Wohlfahrts-, Schutz- und ökologischen Wirkungen nac hhaltig gesichert 
bleiben; 
 
  3. die Bewirtschaftung der Almen soll einen angem essenen Ertrag 
ermöglichen. 
 
  (2) Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele gemäß Abs. 1 sind 
insbesondere 
 
  1. die umfassende Darstellung und vorausschauende  Planung der 
Almverhältnisse unter Berücksichtigung der regional en Eigenheiten 
und der jeweiligen tatsächlichen Entwicklung durch die Agrarbehörde; 
 
  2. die Mitwirkung der Agrarbehörde bei der Planun g von Projekten; 
  3. die Aufsicht der Agrarbehörde über die widmung sgemäße 
Verwendung der gewährten Fördermittel; 
 
  4. die Sicherung einer ausreichenden Almbeweidung  auch durch 
Fremdvieh; 
 
  5. die Trennung von Wald und Weide ist anzustrebe n, soweit dies 
die naturräumlichen und almwirtschaftlichen Verhält nisse erfordern; 
 
  6. die Wiederaufnahme der Almwirtschaft auf berei ts stillgelegten 

Almen. 

 

 

§ 4 
Feststellung und Aufhebung der Almeigenschaft 

 
 
  (1) Bestehen Zweifel, ob eine Grundfläche Bestand teil einer Alm 
ist und liegt die Klärung dieser Frage im Interesse  des Eigentümers, 
des Nutzungsberechtigten oder im öffentlichen Inter esse, hat die 
Agrarbehörde auf Antrag oder von Amts wegen einen 
Feststellungsbescheid zu erlassen. 
 
  (2) Eine im Almbuch (§ 6) eingetragene Grundfläch e gilt solange 
als Alm oder als Bestandteil einer Alm, bis das Geg enteil mit 
Bescheid festgestellt wurde. 
 
  (3) Der Eigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte e iner Alm hat die 
Almbewirtschaftung umweltverträglich und nachhaltig  auszuüben und 
die hiefür erforderlichen Grundflächen, Gebäude und  anderen Anlagen 
zweckentsprechend zu erhalten. 
 
  (4) Der Eigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte e iner Alm hat der 
Agrarbehörde die allfällige Einstellung der Almbewi rtschaftung 
unverzüglich anzuzeigen. Die Agrarbehörde hat auf G rund der Anzeige 
eine Regelung anzustreben, die eine Fortsetzung der  
Almbewirtschaftung gewährleistet, insbesondere durc h die Vermittlung 
von Pachtverträgen. 
 
  (5) Die Agrarbehörde hat auf Antrag des Eigentüme rs oder von Amts 
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wegen die Almeigenschaft einer Grundfläche mit Besc heid aufzuheben, 
wenn 
 
  1. die Almbewirtschaftung auf Grund der objektive n, von der Person 
des jeweiligen Eigentümers bzw. Nutzungsberechtigte n unabhängigen 
wirtschaftlichen Verhältnisse langfristig nicht meh r möglich ist 
oder 
 
  2. andere öffentliche Interessen das öffentliche Interesse an der 
Almerhaltung überwiegen. 
 
  (6) Bei Einforstungsalmen darf darüber hinaus die  Almeigenschaft 
einer Grundfläche erst aufgehoben werden, wenn die für die 
betreffende Grundfläche bestandenen Weiderechte in einem Verfahren 
nach dem Wald- und Weideservitutenlandesgesetz rech tskräftig 

abgelöst oder auf eine andere Grundfläche übertrage n worden sind. 

 

 

§ 5 
Bewilligungspflicht für Neuaufforstungen auf Almen 

 
 
  (1) Neuaufforstungen auf Almen bedürfen einer Bew illigung der 
Agrarbehörde. 
 
  (2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Neu aufforstung 
 
  1. bestehende Rechte, insbesondere Weiderechte au f 
Einforstungsalmen nicht schmälert und dem öffentlic hen Interesse am 
Schutz und an der Entwicklung der Almen gemäß § 3 A bs. 1 nicht 
zuwiderläuft oder 
 
  2. das öffentliche oder private Interesse an der Neuaufforstung 
das öffentliche Interesse am Schutz und an der Entw icklung der Almen 
gemäß § 3 Abs. 1 überwiegt. 
 
  (3) Betrifft das Bewilligungsverfahren eine Einfo rstungsalm, sind 
die betroffenen Nutzungsberechtigten Parteien im Ve rfahren. 
 
  (4) Bei der Erteilung der Bewilligung sind die un ter 
Berücksichtigung der Ziele dieses Landesgesetzes er forderlichen 

Auflagen und Bedingungen vorzuschreiben. 

 

§ 6 
Almbuch 

 
  (1) Die Agrarbehörde hat ein Verzeichnis der Alme n (Almbuch) zu 
führen. 
  (2) Im Almbuch sind für jede Alm einzutragen: 
 
  1. der Name; 
  2. die Gesamtfläche der Alm und die Flächenausmaß e der einzelnen 
Benützungsarten; 
  3. die Eigentumsverhältnisse und allfällige Nutzu ngsrechte; 
  4. Art und Ausmaß der Bewirtschaftung. 
 
  Für jede Alm ist ein Lageplan in das Almbuch aufz unehmen. 
 
  (3) Der Eigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte e iner Alm hat der 
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Agrarbehörde auf deren Verlangen die für die Führun g des Almbuchs 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Richtigstellu ngen des Almbuchs 
auf Grund von Bescheiden nach § 4 Abs. 1 und 5 sowi e nach § 5 sind 
von Amts wegen durchzuführen. 
 
  (4) In das Almbuch können alle Personen Einsicht nehmen. Sie 
können sich davon an Ort und Stelle Abschriften sel bst anfertigen 
oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen Mögli chkeiten auf ihre 
Kosten Kopien anfertigen lassen. 
 
  (5) Die Führung des Almbuchs mittels automationsu nterstützter 
Datenverarbeitung und der Datenaustausch zwischen d er Agrarbehörde 

und der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich is t zulässig. 

 

 

§ 7 
Almförderung 

 
  (1) Das Land als Träger von Privatrechten fördert  den Almschutz 
und die Almentwicklung entsprechend den Zielen dies es 
Landesgesetzes. 
 
  (2) Nach Maßgabe der Bestimmungen des Oö. Landwir tschaftsgesetzes 
1994, LGBl.Nr. 1, können Förderungen insbesondere v orgesehen werden 
für: 
 
  1. die Sicherung des Almbodens (Vorkehrungen gege n Lawinen, 
Steinschlag, Hangrutschungen, Erosion); 
 
  2. die Pflege des Almbodens (Schwenden, Stockrode n, Entsteinen, 
mechanische Unkrautregulierung); 
 
  3. die Trennung von Wald und Weide; 
 
  4. den Auftrieb und die Behirtung von Weidetieren  auf Almen; 
 
  5. die Ausstattung der Almen mit einer zeitgemäße n Infrastruktur, 
insbesondere durch die Errichtung, Erhaltung und Ve rbesserung von 
Anlagen zur Verkehrserschließung, Energieversorgung , insbesondere 
durch erneuerbare Energieformen, Wasserversorgung u nd zur 
erforderlichen Entsorgung; 
 
  6. die Schaffung von ausreichendem Lagerraum für organischen 
Dünger auf Almen; 
 
  7. dringend nötige Transporte durch Hubschrauberf lüge zu und von 
mangelhaft erschlossenen Almen; 
 
 
  8. die Anschaffung von Betriebsmitteln, die für e ine zeitgemäße 
Almbewirtschaftung nötig sind; 
 
  9. die Errichtung, Erhaltung und Verbesserung von  Almgebäuden, 
Zäunen und sonstigen Anlagen, die für eine zeitgemä ße 
Almbewirtschaftung nötig sind; 
 
  10. Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Tiergesundheit 
auf Almen. 
 
  (3) Bei der Agrarbezirksbehörde ist als innerdien stliche Maßnahme 
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ein entsprechender Bediensteter als Almbeauftragter  vorzusehen. 

 

§ 8 
Verfahrensrechtliche Bestimmungen 

 
 
  (1) Alle Behörden haben bei der Besorgung der Auf gaben, die ihnen 
nach landesrechtlichen Vorschriften obliegen, das ö ffentliche 
Interesse am Schutz und an der Entwicklung der Alme n zu 
berücksichtigen. Die Agrarbehörde ist in allen nach  dem Oö. Natur- 
und Landschaftsschutzgesetz 1995, LGBl.Nr. 37, durc hzuführenden 
Verwaltungsverfahren, die Almen betreffen, zu hören . 
 
  (2) Auf das Verfahren nach diesem Abschnitt ist d as 
Agrarverfahrensgesetz anzuwenden. 
 
  (3) Alle Amtshandlungen und schriftlichen Ausfert igungen in 
Angelegenheiten dieses Abschnitts sind von den in l andesrechtlichen 

Vorschriften vorgesehenen Gebühren und Verwaltungsa bgaben befreit. 

 

3. ABSCHNITT 
NEUAUFFORSTUNG 

 
§ 9 

Allgemeines 
 

 
  Dieser Abschnitt gilt nicht für Grundflächen, 
  1. die bereits Wald im Sinn des Forstgesetzes 197 5 sind, 
 
  2. die Wald im Sinn des Kaiserlichen Patents vom 3. Dezember 1852 
(Forstgesetz), RGBl.Nr. 250, waren oder 
 

  3. die dem 2. Abschnitt unterliegen. 

 

 

§ 10 
Zulässigkeit der Neuaufforstung 

 
 
  (1) Neuaufforstungen sind nur zulässig, wenn 
  1. die dafür vorgesehene Grundfläche im Flächenwi dmungsplan der 
Gemeinde als Grünlandsonderwidmung "Neuaufforstungs gebiet" 
ausgewiesen ist (§ 30 Abs. 4 des Oö. Raumordnungsge setzes 1994, 
LGBl.Nr. 114/1993) oder 
 
  2. die geplante Aufforstung vor ihrer Durchführun g dem 
Bürgermeister der Gemeinde, in deren Gebiet die Gru ndfläche gelegen 
ist, schriftlich angezeigt wird und der Bürgermeist er nicht 
innerhalb von acht Wochen nach Einlangen der Anzeig e die Aufforstung 
untersagt. Eine solche Aufforstung darf die Fläche von zwei Hektar 
nicht überschreiten. Die Anzeige hat eine genaue Be schreibung des 
Vorhabens, die betroffenen Grundstücke, eine Lagesk izze, die eine 
eindeutige Feststellung der beabsichtigten Aufforst ung ermöglicht 
und nicht kleiner sein darf als der Maßstab der Kat astralmappe, das 
Aufforstungsausmaß und die Namen der Eigentümer der  an die 
vorgesehene Aufforstungsfläche angrenzenden Grundst ücke samt 
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Anschrift zu enthalten. 
 
  (2) Von einer Anzeige nach Abs. 1 Z. 2 hat der Bü rgermeister 
jedenfalls die Eigentümer der an die vorgesehene Au fforstungsfläche 
angrenzenden Grundstücke zu verständigen und ihnen die Möglichkeit 
zur Stellungnahme einzuräumen. 
 
  (3) Der Bürgermeister hat eine geplante Aufforstu ng nach Abs. 1 
Z. 2 mit Bescheid zu untersagen, wenn sie im Widers pruch zu 
Raumordnungszielen oder -grundsätzen des § 2 des 
Oö. Raumordnungsgesetzes 1994 oder § 11 steht. 
 
  (4) Die erfolgte Durchführung einer Neuaufforstun g ist dem 

Bürgermeister anzuzeigen. 

 

 

§ 11 
Mindestabstände 

 
 
  (1) Neuaufforstungen dürfen zu fremden Grundstück en bis zu einem 
Abstand von fünf Metern durchgeführt werden, sofern  nicht im 
Flächenwidmungsplan ein größerer Abstand festgelegt  ist. 
 
  (2) Die Abstände nach Abs. 1 gelten nicht gegenüb er Grundflächen, 
die als Wald im Sinn des § 9 Z. 1 oder 2 gelten, ge mäß § 10 neu 
aufgeforstet worden sind oder aufgeforstet werden. 
 
  (3) Der Abstand ist bei Bäumen von der Mitte des Stammes an der 
Stelle, wo er aus dem Boden hervortritt, und bei St räuchern von den 
der Grenze am nächsten aus dem Boden nach oben wach senden Trieben zu 

messen. 

 

 

4. ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§ 12 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 
 

  Die in diesem Landesgesetz geregelten Aufgaben de r Gemeinde sind 

im eigenen Wirkungsbereich wahrzunehmen. 

 

§ 13 
Strafbestimmungen 

 
 
  (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
  1. eine bewilligungspflichtige Neuaufforstung nac h § 5 Abs. 1 ohne 
Bewilligung durchführt oder duldet; 
 
  2. Auflagen oder Bedingungen in einem Bewilligung sbescheid nach 
§ 5 Abs. 1 nicht einhält; 
 
  3. entgegen § 10 eine Neuaufforstung durchführt o der duldet; 
 



AschG OÖ - 8 - 21.04.2005 

  4. die im § 11 Abs. 1 vorgesehenen Mindestabständ e nicht einhält; 
 
  5. in Gärten, auf bebauten oder zum Anbau vorbere iteten Äckern, 
ferner auf Wiesen zur Zeit des Graswuchses unbefugt  geht, lagert, 
reitet, mit Fahrzeugen fährt oder diese abstellt; 
 
  6. auf landwirtschaftlich genutzten Grundflächen unbefugt Feuer 
entzündet (insbesondere Lager- und Grillfeuer); 
 
  7. auf landwirtschaftlich genutzten Grundflächen sich unbefugt 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (wie Feld- und Baum früchte) 
aneignet. 
 
  (2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z. 1 un d 2 sind von der 
Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu be strafen. Die 
Strafgelder sind für Maßnahmen der Almförderung zu verwenden. 
 
  (3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z. 3 un d 4 sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 5.0 00 Euro zu 
bestrafen. 
 
  (4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z. 5 bi s 7 sind, sofern 
nicht eine von den Gerichten zu ahndende strafbare Handlung 
vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Gel dstrafe bis zu 

1.0  Euro zu bestrafen. 

 

 

§ 14 
Administrative Verfügungen 

 
 
  (1) Wurden Neuaufforstungen entgegen § 5 Abs. 1 d urchgeführt oder 
geduldet, hat die Agrarbehörde unabhängig von einer  Bestrafung dem 
Aufforstenden mit Bescheid aufzutragen, binnen eine r angemessenen 
Frist den gesetzmäßigen Zustand herzustellen. Wenn der 
Grundeigentümer nicht der Aufforstende ist, aber de r Neuaufforstung 
zugestimmt oder diese offenkundig geduldet hat, kan n er an Stelle 
des Aufforstenden verpflichtet werden, wenn dieser unbekannt ist 
oder aus sonstigen Gründen nicht verpflichtet werde n kann. Dies gilt 
auch für die Rechtsnachfolger des Grundeigentümers,  wenn sie von der 
Neuaufforstung Kenntnis hatten oder bei gehöriger A ufmerksamkeit 
Kenntnis haben mussten. 
 
  (2) Wurden Neuaufforstungen entgegen § 10 durchge führt oder 
geduldet oder die gemäß § 11 vorgesehenen Mindestab stände nicht 
eingehalten, hat der Bürgermeister unabhängig von e iner Bestrafung 
dem Aufforstenden mit Bescheid aufzutragen, binnen einer 
angemessenen Frist den gesetzmäßigen Zustand (Entfe rnung der 
Neuaufforstung, Schaffung des Mindestabstands) herz ustellen. Abs. 1 
zweiter und dritter Satz gelten sinngemäß. 
 
  (3) Trifft eine Verpflichtung gemäß Abs. 1 oder 2  nicht den 
Grundeigentümer, hat dieser die zu ihrer Erfüllung notwendigen 
Maßnahmen zu dulden. 
 
  (4) Die Organe der Behörden sind in Ausübung ihre s Dienstes bei 
der Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen die ses 

Landesgesetzes berechtigt, Grundstücke zu betreten.  
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§ 14 
Administrative Verfügungen 

 
  (1) Wurden Neuaufforstungen entgegen § 5 Abs. 1 d urchgeführt oder 
geduldet, hat die Agrarbehörde unabhängig von einer  Bestrafung dem 
Aufforstenden mit Bescheid aufzutragen, binnen eine r angemessenen 
Frist den gesetzmäßigen Zustand herzustellen. Wenn der 
Grundeigentümer nicht der Aufforstende ist, aber de r Neuaufforstung 
zugestimmt oder diese offenkundig geduldet hat, kan n er an Stelle 
des Aufforstenden verpflichtet werden, wenn dieser unbekannt ist 
oder aus sonstigen Gründen nicht verpflichtet werde n kann. Dies gilt 
auch für die Rechtsnachfolger des Grundeigentümers,  wenn sie von der 
Neuaufforstung Kenntnis hatten oder bei gehöriger A ufmerksamkeit 
Kenntnis haben mussten. 
 
  (2) Wurden Neuaufforstungen entgegen § 10 durchge führt oder 
geduldet oder die gemäß § 11 vorgesehenen Mindestab stände nicht 
eingehalten, hat der Bürgermeister unabhängig von e iner Bestrafung 
dem Aufforstenden mit Bescheid aufzutragen, binnen einer 
angemessenen Frist den gesetzmäßigen Zustand (Entfe rnung der 
Neuaufforstung, Schaffung des Mindestabstands) herz ustellen. Abs. 1 
zweiter und dritter Satz gelten sinngemäß. 
 
  (3) Trifft eine Verpflichtung gemäß Abs. 1 oder 2  nicht den 
Grundeigentümer, hat dieser die zu ihrer Erfüllung notwendigen 
Maßnahmen zu dulden. 
 
  (4) Die Organe der Behörden sind in Ausübung ihre s Dienstes bei 
der Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen die ses 
Landesgesetzes berechtigt, Grundstücke zu betreten. � 
 
 
 

§ 15 
Verweisungen 

 
  Soweit in diesem Landesgesetz auf Bestimmungen an derer 
Landesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrücklich  eine bestimmte 
Fassung genannt ist, sind diese in ihrer jeweils ge ltenden Fassung 

 

§ 16 
Übergangsbestimmungen 

 
  (1) Das auf Grund des Gesetzes LGuVBl.Nr. 65/1921  und der 
Verordnung LGuVBl.Nr. 105/1922 geführte Almbuch gil t als Almbuch im 
Sinn dieses Landesgesetzes. 
 
  (2) Die nach dem Gesetz vom 19. April 1921 betref fend den Schutz 
der Almen und die Förderung der Almwirtschaft, LGuV Bl.Nr. 65/1921, 
und nach dem Oö. Kulturflächenschutzgesetz, LGBl.Nr . 31/1958, 
ergangenen bescheidmäßigen Feststellungen und Bewil ligungen gelten 
als bescheidmäßige Feststellungen und Bewilligungen  im Sinn dieses 
Landesgesetzes. 
 
  (3) Dieses Landesgesetz ist auf die im Zeitpunkt seines 
Inkrafttretens anhängigen Verwaltungsverfahren sowi e auf 
Neuaufforstungen, für die gemäß § 1 Abs. 1 des 
Oö. Kulturflächenschutzgesetzes, LGBl.Nr. 31/1958, eine Bewilligung 
erforderlich gewesen wäre, anzuwenden. Keine Anwend ung findet dieses 
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Landesgesetz auf Neuaufforstungen, die auf Grund ei nes 
rechtskräftigen Bescheids gemäß § 1 des 
Oö. Kulturflächenschutzgesetzes bereits durchgeführ t worden sind 
oder spätestens innerhalb eines Jahres nach Inkraft treten dieses 
Landesgesetzes durchgeführt werden. 
 
  (4) Ein gemäß § 1 Abs. 2 des Oö. Kulturflächensch utzgesetzes 
vorgeschriebener Kulturschutzstreifen gilt als Mind estabstand im 
Sinn des § 11 Abs. 1, sofern im Flächenwidmungsplan  der Gemeinde 
nicht ausdrücklich ein geringerer Mindestabstand fe stgelegt wird. 
 
  (5) Mit dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes v erlieren die auf 
Grund des Oö. Feldschutzgesetzes, LGBl.Nr. 38/1973,  bestellten 
Feldschutzorgane ihre Funktion und die den Feldschu tzorganen 
ausgestellten amtlichen Ausweise und die Feldschutz abzeichen ihre 
Gültigkeit. 
 
  (6) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001 tritt im  § 13 anstelle 
des Betrags von 5.000 Euro der Betrag von 70.000 Sc hilling und 

anstelle des Betrags von 1.000 Euro der Betrag von 14.000 Schilling. 

 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
  (1) Dieses Landesgesetz tritt mit dem der Kundmac hung folgenden 
Monatsersten in Kraft. 
  (2) Mit dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes t reten außer 
Kraft: 
 
  1. das Gesetz vom 19. April 1921 betreffend den S chutz der Almen 
und die Förderung der Almwirtschaft, LGuVBl.Nr. 65/ 1921; 
 
  2. das Oö. Kulturflächenschutzgesetz, LGBl.Nr. 31 /1958; 
 

  3. das Oö. Feldschutzgesetz, LGBl.Nr. 38/1973. 
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Almschutz und Almentwicklung 

Wer wird gefördert? 
Eigentümer von im Almkataster eingetragenen Almen, Nutzungsberechtigte bei Einforstungsalmen, Bewirtschafter 
oder Pächter von Servitutsalmen, Personenvereinigungen und juristische Personen mit Sitz in Österreich 

Was wird gefördert ? 
Die äußere und innere Verkehrserschließung von Almen, bauliche Investitionen im Bereich der Almgebäude, 
Anlagen zur Wasser- und Energieversorgung sowie Entsorgung, Einfriedungen und Schutzeinrichtungen für 
Almbauten, Weidesicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Schaffung und Erhaltung von Weideflächen, die 
Trennung von Wald und Weide, der Erwerb von Almweiderechten. 

Wie wird gefördert ? 

Äußere Verkehrserschließung von Almen (z.B. Almwege, 
Seilwege, Hubschraubertransporte auf nicht erschlossene 
Almen, Einkauf in bestehende Anlagen) 

bis 95 % 

Innere Verkehrserschließung bis 50 % 

Bauliche Investitionen im Bereich der Almgebäude 
einschließlich der für die Almbewirtschaftung notwendigen 
Einrichtungen und Anlagen; Anlagen zur Wasser- und 
Energieversorgung sowie Entsorgung, Einfriedungen, 
Schutzeinrichtungen für Almbauten, 
Weidesicherungsmaßnahmen (Weideroste, Weidezäune) 

bis 50 % 

Errichtung von Holzdächern bis 70 % 

Maßnahmen zur Schaffung und Erhaltung von 
Weideflächen, Pflegemaßnahmen (z.B. Schwendung, 
Stockrodung, Entsteinung, mechanische 
Unkrautregulierung, Besämung von Kahlflächen, 
Grabenräumung ) 

bis 40 % 

Trennung von Wald und Weide bis 70% 

Erwerb von Almweiderechten auslaufender landwirt- 
schaftlicher Betriebe zur nachhaltigen Sicherung des 
Heimgutes oder zur Bestandessicherung der Alm 

bis 40 % 
( max. 1.800.- 
Euro pro voll 
bedeckter GVE ) 

Die äußere Verkehrserschließung von Almen wird bis zu maximal 95 % der förderbaren Kosten, jedoch nicht mehr 
als 75 % der Gesamtkosten gefördert. 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein ? 
Eine Förderung kann nur für jene Grundflächen erfolgen, die der Definition gem. §2 Abs. 1 und 2 des Oö. Alm- 
und Kulturflächenschutzgesetz 1999 entsprechen. 
Als Grundlage dient der aktuelle Stand im Almkataster bzw. das Almbuch der Agrarbehörde. Das Ansuchen zur 
Eintragung in den Almkataster ist spätestens bei Einreichung des Förderantrags einzubringen. 
Für den Erwerb von Weiderechten können auch AI-Kredite bei den Bezirksbauernkammern beantragt werden. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein ? 
Eine Förderung kann nur für jene Grundflächen erfolgen, die der Definition gem. §2 Abs. 1 und 2 des Oö. Alm- 
und Kulturflächenschutzgesetz 1999 entsprechen. 
Als Grundlage dient der aktuelle Stand im Almkataster bzw. das Almbuch der Agrarbehörde. Das Ansuchen zur 
Eintragung in den Almkataster ist spätestens bei Einreichung des Förderantrags einzubringen. 
Für den Erwerb von Weiderechten können auch AI-Kredite bei den Bezirksbauernkammern beantragt werden. 
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Allgemeine Bestimmungen 
Es besteht kein Anspruch auf eine Förderung. Die vorgesehenen Landesbeiträge werden unter der Bedingung in 
Aussicht gestellt, dass zum Zeitpunkt des Bedarfes öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Den Antragstellern 
erwächst kein klagbarer Anspruch gegenüber dem Land Oberösterreich 

Grundlage der Förderung sind die förderbaren Gesamtkosten. Die angeführten Fördersätze sind Höchstsätze. 

Förderungswerber sind natürliche Personen, juristische Personen oder Personenvereinigungen mit Sitz in 
Österreich, die einen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
bewirtschaften. 

Sofern Personenvereinigungen oder juristische Personen als Förderungswerber auftreten, darf der 
Geschäftsanteil oder die Beteiligung von Gebietskörperschaften 25 % nicht überschreiten. Gebietskörperschaften 
(Bund, Länder, Gemeinden) und deren Einrichtungen sind von der Förderung ausgenommen. 

Der Förderungswerber hat die Gesamtkosten der Maßnahmen mit detaillierten und beglichenen 
Originalrechnungen und/oder Belegen über unbaren Aufwand (Eigenleistungen ) nachzuweisen. 

Förderbeträge unter 50 Euro  werden aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht ausbezahlt. Ausbezahlt 
werden nur ganze Eurobeträge ("kaufmännisch" gerundet). 

Unbarer Aufwand ( Eigenleistungen ) ist nach den ÖKL-Richtwerten für die Maschinenselbstkosten, 
herausgegeben vom Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung, zu berechnen. 

Zur Ermittlung der förderbaren Gesamtkosten sind Rechnungsbeträge ohne Mehrwertsteuer heranzuziehen. Nur 
bei Förderungswerbern, die nachweislich nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, ist der Rechnungsbetrag 
einschließlich der Mehrwertsteuer anzuerkennen. Allfällige Anteile oder Zuwendungen von Gebietskörperschaften 
sind bei der Bemessung der Förderungshöhe herauszurechnen. 

Die Zuordnung zum "benachteiligten Gebiet" richtet sich nach dem Standort der zu fördernden Maßnahme im Sinn 
der Verordnung (EG) Nr. 950/97 Art. 23 bis 25, sowie der Richtlinien 95/212/EG des Rates und 98/15/EG der 
Kommission. 

Bei allen Vorhaben ist auf eine möglichst umweltgerechte, natur- und landschaftsschonende Ausführung Bedacht 
zu nehmen. 

Information: 
Land Oberösterreich, 
Agrar- und Forstrechts-Abteilung, 
Tel.: +43(0)732 / 7720-11501 
Agrarbezirksbehörde für OÖ, Dienststelle Gmunden 
Bezirksbauernkammern 


